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Die Aufgaben der Landes- und Provinzialverbande des

Hauptverbandes deutscher Krankenkassen e. V.

Von Oswald W

Ueber
den Hauptverband deutscher Kranken¬

kassen e. V., seine Aufgaben und Einrich¬

tungen enthält Nr. 17 dieser Zeitschrift eine Ab«

handlung des geschäftsführenden Vorsitzenden

dieses Verbandes Helmut Lehmann-Berlin. Im

folgenden soll über die Ziele und Aufgaben
der Landes- und Provinzialverbande des Haupt-
Verbandes deutscher Krankenkassen berichtet

werden.

Die Landes- und Provinzialverbande des

rlauptverbandes sind demselben Streben nach

bemeinsamer und wirksamer Vertretung der Be¬

lange der Krankenkassen entsprossen, wie der

Hauptverband; sie haben teilweise eine ältere

Geschichte als dieser. Waren doch Kassenver-

einigungen als Landesverbände bereits vorhan¬

den, als es 1894 in Frankfurt a. M. zur Grü*i-

dung des Zentralverbandes von Ortskranken¬

kassenvereinigungen, dem heutigen Hauptver¬
band deutscher Krankenkassen, kam. Bis Ende

1922 waren diese Vereinigungen selbständige

Organisationen und standen nur insofern in Be¬

ziehung zum Hauptverband, als ihre Mitglieder
verpflichtet waren, gleichzeitig dem Hauptver-
¦Mk anzugehören. Die Kassenvereinigungen

onnton nach eigenem Ermessen handeln; ihre

ätipkeit war aber bestenfalls ein Nebenein-

I Vorarbeiten. Das bedeutete unnützen Kräfte-

fetbrairch und führte zu nichts. Es war eine

berichtige Entwicklung, dab die einzelnen

p i ' inigungen, die gleiches wollten, zusammen-

nafit wurden in einer groüen Zentralorganisa-
• ben dem Hauptverband deutscher Kran¬

en. Das geschah durch die Beschlüsse

e* Mitgliederversammlung des Hauptverbandes
ftettts* her Krankenkassen vom 3. bis 5. Sep-
¦aber 1922.

^?•it 1923 gliedert sich der Hauptverband
¦titsch« Krankenkassen in 1b Landes- nnd

inzialverbände Die Namen dieser Ver-

ihr Sitz und die Zahl der ihnen antiv-

a 11 e r
r
Düsseldorf.

schlossenen Krankenkassen werden wie folgt

angegeben:

1. Provinzialverband Ost- und West-

preu&en, Königsberg i. Pr., Münz¬

strabe 24 B 16

2. Provinzialverband Pommern, Stettin,

Behr-Negendank-Str. 2 46

3. Provinzialverband Berlin-Brandenburg,

Rathenow, Schleusenstr. 4 130

4. Provinzialverband Schlesien, Bres¬

lau VIII, Lessingstr. 21/23 103

5. Verband der Krankenkassen Sachsen-

Anhalt, Magdeburg, Katharinenstr. 2/3 126

6. Landesverband Niedersachsen, Han¬

nover, Arnswaldstr. 28 116

7. Landesverband Westfalen und Lippe,

Dortmund, Bornstr. 111 86

8. Landesverband Hessen und Hessen-

Nassau, Darmstadt, Blumenthalstr. 1
.

95

9. Vereinigung rheinischer Kranken¬

kassen, Düsseldorf, Elisabethstr. 10II 117

10. Landesverband bayerischer Kranken¬

kassen, Nürnberg, Waizenstr. 1
. . .

112

11. Landesverband Freistaat Sachsen,

Dresden, Sternplntz 7 304

12. Freie Vereinigung badischer Kranken¬

kassen, Pforzheim, Zerrennerstr. 49 63

13. Landesverband von Krankenkassen

beider Mecklenburg, Schwerin i. M.,

Palaisstr. 5 43

14. Landesverband Thüringen, Weimar,

Buttelstedter Str. 1 67

15. Landesverband Norden, Hamburg,
Kaiser-Wilhelm-Str. 03 93

16. Landesverband Württemberg-}Iohen-

zollern, Stuttgart, Augustenstr. IS
. .

3(>

Zus.: 1556

Samtliche Verbände hab« einen eigenen

Vorstand, ihre Geschäfte werden durch vom

Hauptverband im Einverständnis mit den Vor-



ständen der Landes- und Provinzialverbande

angestellte Geschäftsführer besoigt. Je nach

der Gräfte des Verbandes werden weitere Hilfs¬

personen beschäftigt.

Maßgebend für alle Landes- und Provinzial¬

verbande ist die Satzung des Hauptverbandes,
der die Rechtsfähigkeit eines eingetragenen

Vereins besitzt. Die Landes- und Provinzial¬

verband«- besitzen eine eigene Rechtsfähigkeit

nicht. Der den Verbänden vorbehaltene Auf¬

gabenkreis wird in einer „Geschäftsordnung4

begrenzt, die auch für die Erledigung der Auf¬

gaben Bestimmungen enthält. Innerhalb dieser

Grenzen haben die Glieder des Hauptverbandes
weitgehende Bewegungsfreiheit.

Der Aufgabenkreis der Landes- und Provin¬

zialverbande ist ein so umfangreicher, daß es

gtwagl erscheint, ihm in Form einer kurzen Ab¬

handlung gerecht zu werden. Ganz naturgemäß

sind die Aufgaben auf die Verhältnisse im Be¬

zirk dieser Verbände zugeschnitten. Grundsatz

ist, dab alle gemeinsamen Angelegenheiten der

Krankenkassen, die eine Vertretung bei den ge¬

setzgebenden Körperschaften des Reiches und

des preußischen Staates, den Reichsbehörden

(Reichsarbeitsministerium, Reichsgesundheits-

amt, Reichsversorgunersamt usw.) und den

preußischen obersten Verwaltungsbehörden er¬

heischen, durch den Hauptverband vertreten

werden; in pnubischen Angelegenheiten mög¬

lichst unter Hinzuziehung von Vertretern der

beteiligten preußischen Bezirk«*. Einmal wird

dadurch der einheitliche Wille der Kranken¬

kassen bestmöglich zum Ausdruck gebracht
und zum anderen die Gewähr gegeben, daß

auch die Tat folgt. Erstreckt sich der Bezirk

auf ein Land, z. B. Bayern, Sachsen, Württem¬

berg, Baden, so haben die Landesverbände dio

gemeinsamen Angelegenheiten der Kranken¬

kassen bei den gesetzgebenden Körperschaften
des betreflenden Landes zu vertreten. Sind

solche Angelegenheiten von Bedeutung für alle

Länder des Reiches, so liegt es dem Hauptver¬
band ob, sie gleichzeitig und gleichmäßig mit

den zuständigen Landesverbänden vorzubringen.
So ergibt sich eine klare Sachlage für erfolg¬

reiches Zusammenarbeiten zwischen dem Haupt¬
verband und seinen Landes- und Provinzialver-

bär.den, die» allen Krankenkassen die erwünschte

Einwirkung auf die Gestaltung de-r Gesetz¬

gebung möglich macht.

Den Landes- und Provinzialverbänden obliegt

es, gemeinsame Angelegenheiten der Kranken¬

kassen bei den Bezirksbehörden zu vertreten«

Nach dieser Richtung haben die Gliedei des

Hauptverbande-s recht erhebliche und vielfach

ausbaufähige Aufgaben; beispielsweia die

Uebernahme von Vertretung der Mitglieds-
kasaeil vor den Spruchinstanzen der Oberver-

Bk&erungsftmter in allen Streitsachen aus d

Reichsvei Sicherungsordnung, feiner voi d«en

Schiedsämter n bei d»*n Oberver sicherun.

ämtern in Streitsachen zwischen Krankenkassen

und Aerzten.

Es ist Pflicht der Landes- und Provinzialv»

bände, den Hauptverband über alle wichtig
Vorkommnisse auf dem weiten Gebiete der So¬

zialversicherung zu unterrichten. Der Haupu
band kann dank seiner Mitarbeiter in d.

Landes- und Provinzialverbänden darauf \

trauen, daß seine Maßnahmen überall im Reich«

Verständnis finden und daß sie, wenn Dur<

führung nötig, verständnisvoll gefördert werei-

So erhalten vielfach zentrale Abmachungen und

Vereinbarungen des Hauptverbandes mit irgend

einer Gruppe, sei es mit anderen Versichern.,

trägem, Kassenangestellten, Aerzten, Zahl

ärzten, Zahntechnikern, Krankenhäusern, H

anstalten, Bade- und Kurverwaltungen, Apo

theken, Arznei- und Heilrnittelherstellern od«

Händlern usw. dadurch erst Leben und B< «J

tung, daß sie örtlich oder bezirklich ir»

Praxis eingeführt werden. Hier zeigt

wiederum ein wichtiges und weitgehendes Auf

gabengebiet der Landes- und Provinzi -

bände.

Alsdann bedingt es eine wirksam sein sollend«

Vertretung der Belange der Krankenkasse*n, d

die Landes- und Provinzialverbande über d.

Verhältnisse ihres Bezirkes auf das genauest

unterrichtet sind. Das läßt sich durch i

ständige Verbindung mit den Mitgliedsk
sei sie persönlich oder schriftlich, ernrögli*;
Ferner helfen mit wiederholte Erhebungen öl

die verschiedensten Dinge. Ueberhauj.t nv

mit den Mitgliedskassen ein reger kollej

Vei kehr unterhalten werden. Die Geschäfte-

Stelle des Verbandes muß in allen Prägen d» i

Reichsversicherung Auskunft und Rat ertei

und so den Verband als eine nützliche Einri

tung erkennen lassen. Jede Mitgliedskasse wird

dann gern durch Einsendung ihrer Geschalt^

berichte, Satzung, Dienstordnung und Vertri

die Anlegung einer Sammlung und die Schaf

fung eines Archivs beim Landes- oder Pr«

zialverband ermöglichen helfen, hat sie elorl

mittelbaren und unmittelbaren Vorteil davo

Sich notwendig erweisende Regelungen sind

durch gemeinsame örtliche oder bezirkli

Vereinbarungen herbeizuführen. Alsg«Mneinsam«
Einrichtungen sind vielfach Prüfungsstelle!
ärztliche Verordnungen (Rezeptprüfunuw
geschaffen worden, die mit einer Prüfung«

von Arzt- und Apothekerrechnungen verb

sind. Daneben werden die entsprechend»
tcilungen beim Hauptverbande den Mitgli«
/ur Förderung empfohlen.

Ein weiteres Aufgabengebiet ist die 1

tung systematischer Prüfungen der Orgai i»

und der Rechnungsführung bei den Mitg

kassen im Bezirk, wodurch mancherlei Erl«

Hingen innerhalb der Verwaltungsp;
reichbar sind.

Beruht die Tätigkeit der Landes- und
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vinzialverbände vorwiegend auf der freudevollen

Arbeit der Verbandsgeschäftsführer im Verein

mit ihren Vorständen, so erstreckt sie sich an¬

dererseits auch auf die Mitarbeit der Mitglieds¬

kassen. In zu veranstaltenden Versammlungen

der Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder

der Mitgliedskassen des gesamten Verbands¬

bezirkes, auch in Teilbezirken und für einzelne

Gruppen, sind Fragen rein fachlicher Art aber

auch allgemeiner Art zur Aussprache zu stellen.

Sie tragen oft zu einer Klärung von Meinungs¬
verschiedenheiten bei, fördern vor allem den

kollegialen Verkehr der Krankenkassen unter¬

einander und erzeugen ein recht pulsierendes
V< rbandsleben. Die Veranstaltung von Vor¬

trügen über Kankheitsverhütung und -heilung

wird jetzt unter Benutzung der neuen Einrich¬

tung einer sozialhygienischen Abteilung ein¬

st hließlich Verleihinstitut für Lichtbilder und

Vorführungsapparate beim Hauptverbande sei¬

tens der Landes- und Provinzialverbande eine

lieudige Förderung finden, um so der hygieni-
s( hen Volksaufklärung zu dienen.

Mit Anführung des bisherigen ist der Auf-

g ibenkreis der Landes- und Provinzialverbande

des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen

_..eswegs erschöpft. Nur die großen Richt¬

linien wurden herausgehoben. Zu erwähnen

bleiben z. B. noch die recht umfangreichen
internen Verw.iltungsarbeiten, die durch den

Verkehr mit d«?m Hauptverbande und den Mit¬

gliedskassen bedingt sind, ferner der Beitrags¬

einzug, der bei den größeren Landes- und Pro¬

vinzialverbänden zugleich auch für den Haupt¬
verband stattfindet und nicht zuletzt die stän¬

dige Werbearbeit für den Hauptverband deut¬

scher Krankenkassen. Zwar verdient der Haupt¬
verband seinen Namen mit Recht, erfaßt er doch

die meisten Krankenkassen und die weitaus

meisten Versicherten Deutschlands. Immerhin

bleiben Krankenkassen übrig, die noch für den

Hauptverband gewonnen werden können. Das

wird um so eher möglich sein, je größer Erfolg
und Nutzen sind, die der Hauptverband durch

seine organisatorische Tätigkeit den deutschen

Krankenkassen bereitet. Die Landes- und Pro¬

vinzialverbande sind berufen, daran dauernd

mitzuarbeiten. Vierteljährlich — bei besonderen

Anlässen sofort — treten die Vorsitzenden, die

Landesverbandsgeschäftsführer und die Beirats¬

mitglieder mit dem Vorstand des Hauptver¬
bandes deutscher Krankenkassen zur Beratung

zusammen und bestimmen für die Verbands¬

arbeit Ziel und Richtung. So besteht ein inniges
und einiges Hand-in-Hand-Arbeiten zwischen

dem Hauptverband und seinen Gliedern. Darum

zeigt auch andauerndes Wachstum der Landes¬

und Provinzialverbande die Gesundheit de^s

Hauptverbandes an, denn beide sind eins. Die

deutschen Krankenkassen sind zu beglück¬
wünschen, daß sie eine solche Organisation be¬

sitzen.

Von der Selbstverwaltung in der Arbeiter- und

Angestellten-Versicherung.
Von Gustav

Zun S e ! b s t v e r w altu n g in der Ar¬

beiter- und Angestellten! ersi«cherung hat

I r Reichstag in seiner letzten Tagung wieder-

:t Stellung nahmen müssen, insbesondere bei

Beratung «der neuen Unfallverhütungsvor¬
schriften. Dabei erinnerten die Snzinldemokra-

n an die Erfahrung mit dem Wortlaut des

0 RVO.: Das Aufsichtsrecht der Aufsichts-

hörde erstreckt sich darauf, daß Gesetz und

tzung so beobachtet werden, v i e es d e r

Zweck der Versicherung erfor-

r t.

Die durch den Satz hervorgehobenen Worte

1 i rst im Oktober 1923 nachträglich auf

rund des Ermächtigungsgesetzes hinzugefügt
*rden. Die Sozialdemokraten beantragten im

schuß, daß diese Wort«1 v ler gestrichen

rden, da si« manche» Aufsichtsbehörde

wieder veranlassen, sich in reine Zweck¬

keitsfragen einzumischen. Der V«ertreter

Reichsarbeitsministeriums versicherte, daß

: ue Fassung des $ 3f> eine Einmischung

Zwe«ckmaßigkeitsfi t\ nicht bezweckt. Die

rcerlichen Parteien gaber sich mir d« r I

ms. zufrieden und lehnten den Antrac d

Hoch, Hanau.

Sozialdemokraten ab. In der Vollversammlung

d«*s Reichstages beantragten die Sozialdemo¬

kraten, daß zwar der jetzige Wortlaut des § 30

bestehen bleibt, aber hinzugefügt wird:

Auf Zweckmäßigkeitsfragen erstreckt sich

das Aufsichtsrecht nicht.

Dem stimmte schließlich auch der Vertreter

des Reichsarbeitsministeriums zuf er wünschte

aber eine andere Fassung des Zusatzes und

schlug die folgende vor:

Das Aufsichtsrecht d«er Aufsichtsbehörden

gilt nicht, soweit die Versicherungsträger

nach ihrem Ermessen zu verfügen berechtigt

sind.

Dieser Zusatz wurde dann auch einstimmig an¬

genommen. Hiermit ist es in dem ^ 30 mit

aller Deutlichkeit ausgesprochen, daß sich di

Aufsichtsbehörden grundsätzlich nirht in

Zweckmaßigkeitsfragen « Lnzumischen haben.

Wo dies trotzdem ausnal weise zulässig sein

?11, muß es im G«esetz ausdrücklich bestimmt

sein. Eine solche Ausnahme ist dnr neue Ab¬

satz 2 des s* 722:

Das Auf tsrecht ersti
* sich, soweit es

Unfi und d:° ^rsts Hilfe b' i



Unfällen betrifft, auch auf Umfang und

Zweckmäßigkeit der Maßnahmen der Ge¬

nossenschaft.

Ebenso bedarf j^tzt die Anstellung tech¬

nischer Aufsichtsbeamten nach § 875 der G- -

ne*hmigung des Reichsversicherungsamts.

Dieses kann für die Anstellung technische

Aufsichtsbeamten d«an Nachweis einer be¬

stimmten Vorbildung verlangen und vorschr* i-

ben, daß technischen Aufsichtsbeamten nur

aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden

rf. I:s erlaßt für di<we Beamten Best

Tiber ihr Zusammenwirken mit den Betriebs-

v rtretungen.

Das Bestn-h«-n der Geheimräte im Reichsar¬

beitsministerium, mit Richtlinien usw. in die

Tätigkeit der Versicherungsträger einzugreifen,
tritt in den neuen Gesetzen stark hervor. So

kann nach § 558g der Peichsarbcitsminister

im Rahmen der RVO. Näheres über Kranken-

behandlung und Berufsfürsorge vorschreiben.

Er kann eine Kapitalabfindung zum Erwerbe

von Grundbesitz oder zur wirtschaftlichen Stär-

I ung bereits vorhandenen eigenen Grundbe¬

sitzes zulassen und das Nähere regeln

(§ 618 a). Er kann bestimmen, daß Berufsge¬

nossenschaften ihre Entschädigungslnst ganz

oder teilweise gemeinsam zu tragen haben,

oder daß mehrere Berufsgenossenschaften eine

vorübergehend nicht leistungsfähige Berufsge¬

nossenschaft z«i unterstützen haben (§ 715a).

Die wichtigste dieser Bestimmungen ist dem

GeS€tZ zur Aenderung der Angestellten- u d

Invalidenversicherung hinzugefügt worden. Da¬

durch ist der Rcichsregicrung das Recht er¬

teilt worden, Richtlinien zu erlassen, betreffend

das Heilverfahren in der Reichsversich« re

und die allgemeinen Mabnahmen der Versiche¬

rungsträger zur Verhütung des Eintritts vor-

7r itiger Berufsunfähicrkeit oder Invalidität oeh -

zur Hebung der gesundheitlichen Verhaltnisse

der versicherten Bevölkerung. Die Richtlinien

sollen ferner das Zusammenwirken der Ver¬

sicherungsträger untereinander und mit d«*n

Trägern der öffentlichen und freien Wehl-

f hrtspfleee auf dem Gebiete des Heilver¬

fahrens und der sozialen Hygiene regeln.

Bei Tillen derartie-en Bestimmungen ist die

Zustimmimg des Reichsrats erforderlich. Die

in der letzten Bestimmung vorge sehemn Richt¬

linien dürfe^n aber erst dann erlnsser werden,

wenn die VersicheTungsträge-r und di« V rzte-

r ihre« Spitzenverbände gf hört worden sind

und ein 23 güedriger Ausschuß d«PS Reic!

I f* s ihne^n zugestimmt hat. Trotzdem ist ein

derartiges Verfahren bedenklich. Allerdings

eine Verständigung über gemeil ,e Mafi-

hmer.. die zweckr erscheinen, zu ve r-

rxgen. D ber di Geheimrate des Reichs¬

arbeitsministeriums e.ls die allwissenden ! *r

* ihren 1 in de-s • Entwi«cklung ein-

fen und n Versicl mgstri n alles

Mögliche, vielleicht auch manches Unmögliche

vorschreiben, das kann mehr schaden eis

nützen. Jedenfalls sollte damit erst dann be¬

gonnen werden, wenn die Erfahrung di«» Not¬

wendigkeit eines solchen Zwanges erwi» s

hat. Der Beweis blieb aber aus, obgleich

die Sozialdemokraten wiederholt gefordert \

ten. Das Reichsarbeitsministerium soll al

auch die Versicherungsträger zu einem Z

sammenarbeiten mit den Trägern der Öffent¬

lichen und freien Wohlfahrtspflege auf d

Gebiete des Heilverfahrens und der sozia

Hygiene zwingen können. Mit Recht \\<indf

sich der Redner der Sozialdemokraten, Ah

Aufhäuser, dag« gen:

Man darf nicht die Mittel der Sozialversich«

rung in einen Topf werfen mit den Mitt

der öffentlichen und der privaten, der so

nannten freien Wohlfahrtspflege. Die Sozi

Versicherung bleibt eine Zwangseinric! tu:

die man nicht mit Armen- und Almosen

richtungen verquicken kann. Wir haben 1

der Arbeitslosenfürsorge bereits erf _:

müssen, was rs heißt, Versicherung ui

Armenunterstützung ZU verquicken.

Einen weiteren Vorstoß gegen die Seil

Verwaltung brachte der Regierungse«ntww:f

eines Gesetzes zur Aenderung des W

machtsversorgungsgesetzes. Darin war u.

vorgeschlagen, daß auch die Versiehe run;

träger, also die Krankenkassen, Berufsgen'

senschaften usw. gezwungen werden, eine n<

festzusetzende Zahl von Angesteiltensteil<*n »?i

ter allen Umständen mit ausgedienten Solo•••

mit Militäranwärtern, zu besetzen. Das

eine cranz unberechtigte Zumutung. Di»*

stände der Kassen usw. sind dafür vernntw

lieh, daß die Verwaltungsarbeiten so ausge I

werden, wie es bei einer sozialen Einriebt

notwendig ist. Insbesondere die Krankenk

die ja den Ansprüchen ihrer krar

Mitglieder möglichst entsprechen soi

brauchen besonders dazu geeignete Ai

stellte; diese Eicrnung aber ist durchaus ni«

immer durch eine gut bestandene Prüfung

wiesen, sondern hangt mit der ganzen V

lacrung des Anzustellenden zusammen ui

Z«ngt sich erst bei längerer Beobachtung. D

halb müssen die Kassen, wenn se wi

ihrer Aufgabe im vollen Maße gerecht werd

wollen, die Angestellten sorgfältig auswe

Erweist sich ein Militäranwärter als geeij
dann kann auch er b< i de>r Kasse anf

werden. Aber das entscheidend" Wort d

muß stets den Kassenvorständen bleiben;

Zwang zur Anstellung einer bestimmte n

zahl von Militäranwärtern, auch wenn di« b

n darunter so viele geeignete B»v

nicht finden, also ein Zwang zur Ann

auch ungeeigneter Angestellten, wide

der Selbstverwaltung der Kassen. Tr I

hmen die Regierungsparteien gegen d- n Ar
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trag und gegen die Stimmen der Sozialdemo¬

kraten im Ausschuß den Entwurf mit jenem
Zwang für die Krankenkassen usw. an. Als

aber hierüber de Vollversammlung des Reichs¬

tages entscheiden mußte, hatten die Sozialde¬

mokraten wenigstens den Erfolg, daß die Re¬

gierungsparteien folgenden Antrag ein¬

brachten:

Artikel 137, Abs. 3 der Reichsverfassung und

die §§ 359 und 702 der RVO. bleiben unbe¬

rührt.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen;

and damit sind auf Grund der angeführten Para¬

graphen der RVO. die Krankenkassen und Be-

rufsgenossenschaften von dem Zwang zur Ein-

llung der Militäranwärter ausgenommen. K'-i

der Aussprache über den Antrag teilte der Ab¬

geordnete Brüninghaus von der Deutschen

Volkspartei mit, wie die Regierungsparteien zu

dem Antrage gekommen seien:

Maßgebende, dem Reichstage angehörende
Führer des Gesamtverbandes der deutschen

Krankenkassen, und zwar sind das die

Herren Behrens von den Deutschnationalen,
Becker (Arnsberg) vom Zentrum und Herr

Ziegler von den Demokraten haben erklärt,
daß sie auf die Aufrechterhaltung der ein¬

schlägigen Bestimmungen der RVO. mit

Rücksicht auf die Durchführung der Kran¬

kenversicherung den größten Wert legen
müssen. Infolgedessen haben wir uns ent¬

schlossen, den Antrag einzubringen; und ich

nehme an, daß die Sozialdemokraten ihren

Antrag nunmehr zurückziehen werden. Falls

unser Antrag angenommen wird, haben sich

die genannten drei Abgeordneten bereit er¬

klärt, sich entschieden dafür einzusetzen, daß

zum Zweckf der Unterbringung von Militär-

Anwärtern zwischen den Krankenkassenver¬

bänden und den zuständigen Zentralbehör¬

den Vereinbarungen getroffen werden.

Demgegenüber s: i darauf hingewiesen: Zu

nein guten Teile ist es dem Haupt ver¬

bände deutscher Krankenkassen

1 dem Zentralverband der Ange-

I I 11 e n zu verdanken, daß schließlich

nigstens das Schlimmste verhütet worden

Die beiden Verbände haben nicht nur von

fang an alles getan, um die weitesten Kreise

guten sachlichen Gründen davon zu über-

igen, daß der Vorschlag des Regieiungsent-
rrfs unerträglich ist; sondern sie haben auch,

die Regierungsparteien im Reichstagsaus-

hufi trotzdem die Anträge der Sozialdemo¬

kraten abgelehnt und den Vorschlag des Re-

erungsentwurfs angenommen hatten, in der

rz«en Zeit bis zur endgültigen Entscheidung
der Vollversammlung des Reichstags alle

bei angesetzt, um dabei doch noch ein gün¬

stigeres Ergebnis herbeizuführen. Ebenso war

5 wichtig, daß die Sozialdemokraten entschie¬

den gegen den Vorschlag des Regierungsent-
wurfes auftraten. Hat doch derselbe Abgeord¬
nete Brüninghaus offen ausgesprochen, daß

den Regierungsparteien der Widerspruch der

Sozialdemokraten sehr unangenehm ist. Er

wies auf den Gegensatz zwischen den Regie¬
rungsparteien und den Sozialdemokraten in

dieser Sache hin und fuhr dann fort:

Ich glaube aber, wir werden auch hier an der

Hand eines Kompromisses doch wieder zu¬

einander kommen, so daß es auch der So¬

zialdemokratie möglich sein wird, was ich

sehr begrüßen würde, diesem Gesetz zuzu¬

stimmen. Denn ich würde es für sehr ver¬

hängnisvoll halten, wenn ein derartiges Ge¬

setz, das sich mit der Versorgung unserer

Wehrmacht befaßt — und die Wehrmacht

gehört dem ganzen Volk und nicht einer

Partei — gegen eine große Partei beschlos¬

sen werden müßte.

Auch fernerhin wird es nicht an schweren

Kämpfen um die Selbstverwaltung fehlen. Bei

der Beratung des neuen Unfallversicherungs¬

gesetzes hatten die Sozialdemokraten bean¬

tragt, daß an der Feststellung und der Durch¬

führung der Leistungen die Versicherten durch

dieselbe Zahl von Vertretern mitwirken müssen,
wie der Genossenschafts- oder Sektionsvorstand.

Dem widersprach der Vertreter des Reichsar¬

beitsministeriums: Der Antrag sei zwar im Grunde

nicht unberechtigt, aber die Entscheidung über

die Art der Ausführung sei noch nicht spruchreif.
Die Angelegenheit sei wohl zu beziehungs¬
reich, um heute schon erledigt werden zu

können. Die Reichsregierung ersuche daher,

einen späteren Zeitpunkt dafür ins Auge zu

fassen. Im Herbst könne man die Frage näher

erörtern. So lauten die Ausführungen nach

dem Ausschußbericht. Das ist aber ein sehr

gekürzter Bericht. Tatsächlich erklärte der Re¬

gierungsvertreter sich für eine Regelung der

angeregten Frage in allen Versicherungen,

also auch für die Krankenversicherung. Die

Erklärung ri«ef mindestens bei einem Teile der

Mitglieder den Eindruck hervor, in der Kran¬

kenversicherung solle bei Jer Gelegenheit d 5

Verhältnis Versichertenvertreter und 54

Unternehmervertreter beseitigt und auch hi- i

je die Hälfte Versichertenvertreter und Unter¬

nehmervertrete r vorgeschrieben werden. D r

Vertreter des Reichsarbeitsministeriums v»

sicherte auf d» Jahresversammlung d s

Hauptverbandes deutscher Krankenkassen, daß

er sich so nicht geäußert habe, vielmehr f ir

eine solche Verschlechterung in den Kranken¬

kassen nicht zu haben sei. Die Folge d-r Aus¬

einandersetzung im Ausschub aber war, d

Abgeordneter Andre von der Zentrumspart» i

und Schwarzer (Oberbayern) von der Baye¬

rischen Volksparte-i beantragten:

„die Reichsregierung zu ersuchen, alsbald

eine Neuregelung der Vertretung der Ver-
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su her* bei den sozialen Versicherungs¬

trägern im Sinn»- einer Gleichstellung der¬

selben mit den Arbeitgebt Vertretern herbei¬

zuführen.
m

Dies bezieht sich auf die Versicherungs¬

träger insgesamt, also auch auf die Kranken¬

kassen. Es ist mithin in der Tat ein Vorstoß

gegen die stärkere Vertretung der Versicherten

in Vorstand und Ausschuß der Krankenkassen.

Noch bezeichnender ist es, daß die Regierungs¬

parteien d«*n Antrag angenommen haben. Die

Sozialdemokraten wendeten sich entschieden

dagegen, daß der Antrag auch in der Vollver¬

sammlung des Reichstages angenommen werde

und forderten eine namentliche Abstimmung
darüber. Im letzten Augenblick jedoch zöge n

es die Regierungsparteien vor, den Antrag
noch einmal an den Ausschuß zurückzuver¬

weisen, um ihn so vorläufig unter den Tisch

fallen zu lassen.

Das Reichsversorgungsgesetz in der Praxis.
Vom Kass«enang«esteUten K. List, Stendal.

Se
it dem i twa fünfjährigen Bestehen des

Reichs?« rsorgungsgese tz«es (RVG.) sind di«*

Krankenkasse n bei d«T Durchführung des für

sie maßgebe nden Teiles dieses Gesetzes, näm¬

lich der ^ 4 bis 20, vor eine nicht immer

leicht Aufgabe .stellt. Wenn sie mit der

I.osung el Aufgaben diesem G«es«etz«esteil

gleichzeitig Leben einhauchten, so doch nur

deshalb, \s«il ihre Beamten und Angestellten
ihr ganz« K«5nnen and Streben daran s«*tzte-n,

der Schwierigkeit«en Hen zu werden. Trotzdem

treten in den Praxis noch Fäll«* auf, die* immer

wieder neue Fragen aufwerfen. Das li« gt an

der vielfachen Unklarheit des Wortlaut« d«-s

l s-1/ und ehr dadurch hervorgerufenen
mannigfachen Auslegung der Bestimmungen
durch die» Kassen selbst. Erschwerend wirken

auf die Abwicklung des Geschäftsganges aber

auch die fortwährenden neuen Wünsche der

V«ersorgungsämter, bisher waren es cli? - Haupt-
\ rsorgungsämter, über das Abi «chnungsver-

fahren usw. Was gibt es dadurch allein bei der

Aufstellung .

ines K«ostennachweises alles zu be-

rücksichtigen, um zu verhüten, daß die Nach¬

weisungen beanstandet und von d«en Versor-

gungsamtern zurück:" san«dl werden. Ist es

doch vorgekommen, dafi e-in Hauptbeleg d«es

Kostennachwe is« s mit samtlichen Unterbel«egen
: gewahrte Heilbehandlung «in« s seit längerer

Zeit in ärztlich«er Behan«dlung stehenden Zu¬

geteilten dei abrechnenden Koss. wieder zu-

rü«ckgesandl wurde«, weil auf dem beigefügten

Reichsbehandlungsscl »in reisehentlich nicht

die Geburtsdaten des Zugeteilten verzeichnet

waren.

Im folgenden s« Ihn nun nicht die einzelne n

Bestimmungen > RVG. erklärt werden. Die»

wichtigsten dies« i Bestimmungen sind d s öf¬

teren bereits auch in diesei Zeitschrift be-

sprochen worden. Daher sollen besonders auch

einige jetzt _r nicht erörte i

Frag n zur Besprechuno gelangen.

Dic Behandlung der Kassen«

mitgliede

dienstb«eschädigte, die Mitglied einer

ichsgesetzlichen Kranl enkasse sind, ei halten
h rankenhilf« von ihr« r Kasse nach den Bestim¬

mungen el» i Kassensatzung. Solange di- se Mit-

I

glieder nicht erwerbsunfähig sind, kommt für sie

während der Dauer der satzungsmäßigen

Leistungen das RVG. nicht in Frage. Wird

dagegen im Falle der Erwerbsunfähigkeit Kran

kengeld gezahlt oder Krankenhausbehandlun«.

gewährt, so muß diesem Mitgliede ein Reichs

be-handlungsschein für Kassenmitglieder aus

gestellt werden, der vom Arzt auszufüllen

Der Reichsbehandlungsschein ist be>i d«er A

Stellung des Kostennachweises dem Hauptbelej
beizufügen. Die Kasse ist berechtigt, von dem

aufgewendeten Kassenkrankengeld 1
• vom Reich

zurückzuverlangen, dagegen erhält sie füi di«

Kostender Krankenhausbehandlung % der Km:

kengeldes, nicht etwa % der Krankenhaus

kosten, zurückerstattet.

Beispiel: Für einen Versicherten betragen d

Krankenhauskosten für 20 Tage ä 2,50 =50

Operationsverbrauch 12,

Bestrahlungen 8,

Zusammen: 70,

für 20 Tage Krankenhausbehandlung. Das Mit

glied ist versichert mit einem täglichen Grund

lohn von 4,80 Mk. und würde im Falle der Er¬

werbsunfähigkeit 70 Proz. vom Grundlohn

3,36 Mk. Krankengeld erhalten. Somit darf die

Kasse für die obigen 20 Tage Krankenhausb

handhing für jeden Tag % des Krankengeld

von 3,36 Mk. = 2,24 Mk., insgesamt also t

20 Tage ä 2,24 = 44,80 Mk. dem Versorgung-

amt in Rechnung stellen.

Nach dem Gesetz vom 22. Juni 1923 wird d<

Kassen Ersatz fiir Aufwendungen für KaSS«

mitgli« ch r nur bis 1. April 1926 gewährt. Fälh

die* an diesem lagt» noch laufen, werden V

dieser Frist nicht berührt. Der Betrag I

kleinere Heilmittel wird voll erstattet. Di» Ab

rechnungen für Kassettmitglieder sollten el

Versorgungsämtem tunlichst vierteljährlich i

gereicht werden; das erspart den Kassen A»

und Verdruß, weil dann die ei forderlichen II

te^lagen (Bel«ege über das gezahlte Krankeng< ld

Krank«enhausr«cchnungen) rechtzeitig besi

werden können.

Ausgesteuerte.

Kriegsbeschädigte» Kassenmitglieder, di» ra

Beendigimg der satzungsgemäßen Leistui

wegen ihr» s Dienstb«eschädigungsleidens



ihrer Kasse ausgesteuert sind, werden wie Zu¬

geteilte behandelt. Sie erhalten auf Grund

des RVG. weitere Heilbehandlung von ihrer

Kasse, der sie bisher angehörten, wenn sie

als Ausgesteuerte weiter Kassen¬

mitglied b 1 e i b e n. Es sind Fälle bekannt,

in denen Betriebskrankenkassen versucht haben,

ihre ausgesteuerten Mitglieder zur weiteren Be¬

handlung den Ortskrankenkassen zu überweisen.

Das ist nicht richtig. Auch die Betriebskranken¬

kassen haben das Mitglied als Zugeteilten be¬

handeln zu lassen und mit dem zuständigen Ver¬

sorgungsamt abzurechnen. Der Hauptbeleg für

d'-n Ausgesteuerten muß in allen Fällen am

Kopfe den sichtbaren Vermerk „Ausgesteuerter"

tragen. Liegt beispielsweise der Fall vor, daß

ein Mitglied eüner Kasse*, das mit dem 1. Januar

1025 arbeitsunfähig erkrankt, mit dem 10. Ja¬

nuar 1925 vom Arbeitgeber abgemeldet wird,

so hat die Kasse bis zum 1. Juli 1°25 nach Ge¬

setz und Satzung zu leisten. Da der Patient

Mitglied seine' Kasse bleibt, solange die Kasse

leistungen zu gewähren hat, so ist er in diesem

Falle Mitglied bis zum 1. Juli 1925« Mit diesem

Tage ist er (Aisgesteuert und seine Mitglied¬

schaft beendet. Bedarf er weiterer Behandlung,

so muß er sich an die für seinen Wohnort zu¬

ständige Ortskrankenkasse wenden. Dasselbe

trifft auch zu, wenn dem Beschädigten nach

^ 214 RVG. der Anspruch auf die Regelleistun-

n verbleibt. Erst nach Ablauf der satzungs-

ißigen Leistungen hat er sich an die zustän¬

dige Allgemeine Ortskrankenkasse zu wenden.

Auch für Ausgesteuerte ist die Berechnung

s Krankengeldes von Bedeutung. Bleibt der

Aisgesteuerte Mitglied seiner Kasse, so ist die

G"Währung von Krankengeld außer Zweifel ge»-

stellt, wenn es sich um ein anerkanntes Dienst-

h schädigungsleiden handelt und die Rente des

H- schädiegten bekannt ist. Da auch die erforder-

he Einkommensminderung hier stets nachge¬
wiesen werden kann, ist die Berechnung einfach.

Anders verhalt es sich dagegen im folgenden
: lie:

Der Beschädigte ist Mitglied einer Betriebs*-

ki inkenkasse». Er tritt weifen seines Dienstbe-

ädigungsleidens am 1. Oktober 1024 in ärzt-

e Behandlung, ohne zunächst arbeitsunfähig

sein« Am 1. November 1024 wird er vom

Aibeitgrber entlassen, womit seine Mitglied-

Schaft bei der Betriebskrankenkasse erlischt.

Am 4. November 1024 wird er nun wegen dieses

eits behandelten Leidens arb itsunfähig und

hält von seiner bisherigen Kasse* die satzungs-

ißigen Leistungen, also auch Krankengeld.
I dem 4. Mai 1925 ist die Unterstützungs-

ht der Betriebskrankenkasse beendet. Der

schädigte muß sich, also, da er bereits am

I November 1924 vom Arbeitgeber abgemeldet
rde und somit nach dem Tage der Aussteu«e-

j nicht mehr Mitglied der Kasse ist, an rüe

inen Wohnort zuständige Ortskranken-

»se v.enden. Diese hat ihm die weitere Heil¬

behandlung zu gewähren. Und nun entsteht die

Frage der Gewährung von Krankengeld. Das

kann ihm die Kasse nicht zahlen. Nach § 12

Abs. 2 des RVG. und der Nr. 26 Abs. 4 LVH.

(Leitsätze für die Versorgungsheilbehandlung)
darf Krankengeld nur gezahlt werden, soweit

das Einkommen durch die Erkrankung ge¬

mindert ist. In diesem Falle also war der Be¬

schädigte am 1. November 1024 entlassen und

erwerbslos; er hatte somit von diesem Zeitpunkt
ab kein Einkommen Am 4. November 1924 ist

er erwerbsunfähig erkrankt, hatte daher zur Zeit

dieser Erkrankung keinerlei Einkommen und

kann dadurch nicht den Nachweis erbringen,

daß er durch den Eintritt der Erwerbsunfähig¬

keit in seinem Einkommen gemindert ist. Recht¬

lich war er an diesem Tage erwerbs 1 o s. Da

die Versorgungsämter streng auf die Erbrin¬

gung dieses Nachweises der Einkommensmin¬

derung bedacht sind, ist den Kassen nur zu

raten, in solchen Fällen von der Zahlung des

Krankengeldes abzusehen, wenn anders sie nicht

Gefahr laufen wollen, geschädigt zu werden.

Das gleiche trifft für die» Gewährung von Haus¬

geld zu. Taschengeld wird nach einer Ver¬

fügung des RAM. bekanntlich nicht mehr ge¬

währt.

DiebefristeteHeilbehandlung
kann in verschiedenen Füllen gewährt werden,

aber stets nur nach ausdrücklicher Anweisung

des Versorgungsamts. Für die» Kassen gilt hier¬

bei die» ärztliche» Diagnose auf der Rückseäte des

Reichsbehe.ndlungsscheines. Ist der Beschädigte

im Besitze eines Rentenbescheides und der Arzt

hält die Beschwerden des Patienten mit seinem

auf dem Reichsbehandlumgsschein vermerkten

Dienstbeschüdigungshuden nicht in ursächlichem

Zusammenhang, so sind Patient und der Arzt

darauf hinzuweisen, daß dir Behandlung zu¬

nächst als Privatpatient ZU erfolgen hat. Des

weiteren ist die Gewährung von Heilbehandlung
vor Anerkennung des Rentenanspruchs seitens

der Kasse solange abzulehnen, bis ein ent¬

sprechender Bescheid des Versorgunegsamts

vorliegt.

Ueber die Anzeige pflicht

wäre kurz zu sagen, daß die Kassen von d«r

Gewährung jeder Heilbehandlung an Zugeteilte

dem zuständigen Versorgungsamt Mitteilung zu

machen haben, und zwar nach § 16 RVG. D«es-

gleichen müssen die» Kassen den Versorgungs¬
ämtern den Beginn und das Ende* einer An-

staltspflege für Zugeteilte mitteilen, damit die

Versorgungsamt«er die Rente d«es Beschädigten
n geln können. Eine Unterlassung dieser Meld«e-

pflichten kann Nachteile- für die Kasse aus¬

lösen.

DieBerechnungdesKrankengeldes
für Zugeteilte überlassen die* Versorgungs¬
ämter jetzt häufiger den Krankenkassen« Sie

lehnen es meistens ab, mit der lakonischen Be-
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merk ung, daß nach etwa fünfjährigem Be¬

stehen des RVG. den Kassen Schwierigkeiten

in der Berechnung des Versorgungskranken-

geldcs nicht mehr entstehen könnten. Und doch

dürfte gerade diese Materie nicht so allgemein
bekannt sein. Wenn schon über die Bestim¬

mungen des RVG. in vielen Fachzeitungen ge¬

schrieben worden ist, so ist doch gerade dieser

Punkt bisher am wenigsten berührt worden. Der

| 12 Abs. 2 Satz 1 des RVG. und die Nr. 26

Abs. 1 LVH. sind insofern recht unklar, als sie

den Satz bringen: „Die Höhe des Krankengeldes
ist so zu bemessen, als ob der Beschädigte der

Krankenkasse freiwillig beigetreten wäre." Die

in den LVH. enthaltene Gruppierung kann heute

nicht mehr als richtig angesehen werden. Zu¬

dem ist unbedingt die vom Beschädigten nach¬

zuweisende Einkommensminderung zu beachten,

denn das Krankengeld soll einmal den durch

die Erkrankung verursachten Lohnausfall nicht

übersteigen und darf zum andern aber auch

nicht mit der bereits gewährten Rente die Voll¬

rente übersteigen. Um zu einem richtigen Er¬

gebnis zu gelangen, muß zunächst jeder Betrag
in einen täglichen verwandelt werden. Das

heißt, die Monatsrente muß durch 30, der

Wochenlohn durch 6 geteilt werden.

Beispiel: Der Beschädigte ist Empfänger einer

Rente von 40 Proz., ist verheiratet, hat zwei

Kinder und erhält einfache Ausgleichszulage.
Er betreibt zu seinem Lebensunterhalt einen

Handel mit Waren und hat dadurch ein

wöchentliches Einkommen von 25 Mk. Er muß

dos ja durch seine Bücher usw. nachweisen

können. Legt er diese der Ortspolizeibehörde

vor, dann wird sie ihm die erforderliche Bo-

scheinigung ausstellt n. Hatte ei dagegen kein

Einkommen und lebte er nur von der Rente,

so kann er naturgemäß nicht nachweisen, daß

durch die eingetretene Erwerbsunfähigkeit sein

Einkommen vermindert worden ist. In diesem

Falle hat er Krankengeld nicht zu verlangen.
Di** Bescheinigung über die Einkommensminde¬

rung ist bei der Krankmeldung mit einzu¬

reichen.

Die Berechnung ist im ersten Falle folgende«:
Der Verdienst von 25 Mk., den der Be¬

schädigte also nachweisbar vor der Erwerbs¬

unfähigkeit hatte, ist, da die Zugeteilten wie

Kaisenmitgliedei zu behandeln sind, genau so

wie bei diesen einzustufen, woraus sich dann

das Krankengeld ergibt, das bei gleichem Ver¬

dienst den Kasseniuitgliedern zustehen würde.

Angenommen 25 Mk. = Grundlohn = 3,60 Mk.

Krankengeld = 70 Proz. = 2,52 Mk. Dieser Be¬

trag wird b«i der Berechnung ebenfalls zu¬

grunde gelegt:
I >« mnach also:

1. Monatsbeitrag seiner jetzigen Rente

15,33 Mk. oder täglich (: 30) .... 0,51
2. dazu das tägliche Krankengeld von . 2,52

Zusammen 3.03

3. Die Vollrente oder der höchste Satz

des überhaupt zu zahlenden Kranken¬

geldes «(Vollrente = statt jetzt 40 Proz.

= 100 Proz. : 30) 2J92
4. Das Krankengeld (Ziffer 2) ist also zu

kürzen um 0,11
und stellt sich somit auf 2,52 — 11 =

2,42 oder rund 2,40

5. Da die Einkommensminderung laut Be¬

scheinigung pro Tag (25,— : 6) = rd. 4,—

beträgt, so bleibt das Krankengeld mit 2,40 Mk

bestehen. Wäre dagegen der höchste Satz dea

zu zahlenden Krankengeldes, die Vollrente : 30

(Ziffer 3), höher als die Einkommensminderung,
so müßte das Krankengeld (Ziffer 2) soweit i

kürzt werden, als es den Betrag der Ein¬

kommensminderung nicht übersteigt.

Das Krankengeld wird gezahlt nach den I

Stimmungen der Satzung, vom ersten bis zum

vierten Tage nach dem Tage der Erkrankung
ab, auch für 7 Tage. Das gleiche trifft auch zu

für die Berechnung des Hausgeldes. Nur ist

hier als Höchstsatz der Unterschiedsbetrag ztl

zahlen, der sich ergibt zwischen der gezahlt* n

Rente bis zu «30 Proz. der Vollrente, in dies

Falle also von 40 Proz. zu 80 Proz. Hier muftj

gleichfalls der Nachweis der Einkommensmin¬

derung beigebracht werden. Ueberflüssig ist zu

bemerken, daß der Empfänger einer Rente von

100 Proz. weder Krankengeld noch Hausg¬
erhalten kann.

Die Berechnung des

Verwaltungsanteils
a) im allgemeinen, b)mit Bezug auf

Z i f f e r 22 L V H.

Schon mehrfach dürfte darauf hingewies-

sein, daß die Berechnung der Verwaltung s-

kosten für die Behandlung von Zugeteilten
durch einen Erlaß des RAM. vom 3. Juni l\

geregelt worden ist. Es ist aber zu diesem Eil

eine Ergänzung im Reichsversorgungsblatt
1923 (422 B) veröffentlicht, worin die Zuschlag
zu den Verwaltungskosten festgesetzt sind. Wie

die Berechnung zu erfolgen hat, soll hiermit i

zeigt werden. Zur Berechnung kommt

Summe der Aufwendungen für Zugeteilte (

Aufwendungen für kriegsbeschüdigte Kasse

mitgliedcr werden Verwaltungskosten nicht <

stattet), die sich ergibt aus dem Rechnun¬

jahre von 1. April bis 31. März. In dem letzt

Rechnungsabschluß de^r Kasse ist bekannt!;

der Prozentsatz der Verwaltungskosten (p
sönliche und sächliche) zu den Gesamtausgal
de-r Kasse festgest« Ht Betragen die Gesar.

ausgaben einer Kasse z. B. 173 000 Mk. u

die Kosten für die Verwaltung (persönliche* u:

sächliche) zusammen 20 000 Mk., so hat

Kasse für Verwaltungskosten 11,56 Proz. i

braucht. Dieser Prozentsatz ist maßgebend.
Beispiel: Die Gesamtausgaben für Zug« t<

betrugen im ganzen Rechnungsjahr rund 301

Mark. Hiervon 11,56 Proz. = 346,80 Mk.
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dieser Summe kommt ein Zuschlag von 10 Proz.

für alle Kassen, außerdem ein gestaffelter Zu¬

schlag bis zu 50 Proz. für Kassen, die An¬

gestellte ausschließlich für die Durchführung

des RVG. beschäftigen, so daß also 346,80 Mk.

+ 10 Proz. = 34,68 Mk., insgesamt also 381,48

Mk. als Verwaltungskosten bei einem Gesamt¬

aufwand von 3000 Mk. vom Versorgungsamt

anzufordern sind. Der erwähnte Prozentsatz

findert sich natürlich jährlich, weil ja auch die

Verwaltungskosten der Kassen im Verhältnis zu

den Gesamtausgaben sich gleichfalls ändern

dürften.

Bei der Gewährung von Heilbehandlung der

Zugeteilten nach Ziffer 22 LVH. (das sind Be¬

schädigte, die außerhalb ihres Wohnortes er¬

kranken und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen

müssen) ist die Berechnung des Verwaltungs¬

kostenanteils gleichfalls dieselbe. Der Be¬

schädigte wendet sich zunächst an die Orts¬

krankenkasse des augenblicklichen Aufenthalts¬

ortes. Diese Knsse rechnet ab mit der Kasse

d«s Wohnortes des Beschädigten und diese mit

dem zuständigen Versorgungsamt.

Beispiel: Der Beschädigte hat an Aufwendun¬

gen verursacht: 2 Konsultationen a 1 Mk. =

2 Mk. (nach d?m ärztlichen Reichstarif sind für

Konsultationen 1 Mk. im Gegensatz zu 0,80 Mk.

der ärztlichen Gebührenordnung zu zahlen), ein

Rezept 2,40 M., ein Rezept 0,80 Mk., insgesamt

also 5,20 Mk. Hierzu kommt derselbe Prozent-

sz der letzten Abrechnung, im obigen Beispiel

11,56 Proz. = 0,60 Mk. + 10 Proz. = 0,06 Mk.,

zusammen 0,66 Mk. 4- 5,20 Mk. = 5,86 Mk.,

die von der Knsse des Wohnortes des Be¬

schädigten als Ersatz anzufordern wären.

Die hier erörterte Ansicht scheint aber, wie

die Erfahrungen gelehrt haben, nicht von allen

Kassen vertreten zu werden. So stellte einmal

die Allg. OKK. St. der Allg. OKK. in H. ihre

Aufwendungen nebst den Verwnltungslosten in

Rechnung. Die OKK. in H. strich die Verwal-

Mngskoston und erstattete nur die* tatsächlichen

Aufwendungen. Sie berief sich dabei auf die

S§ 210—222 PVO., mit drr Begründung, daß die

RVO- eine Erstattung drr Verwaltungskosten
rieht vorsieht. Sie stützt«» sich dabei auf die

gleiche Rechtsauffassung des Hnuptversor-

Rfungsamts H. Die OKK. St. wandte sich darauf

an das für sie zustündige Hauptversorgungsamt

.

das sich aber nicht klar für oder gegen die

icht d«es HVA. St. aussprach, sondern de*

Herbeiführung einer Entscheidung empfahl. In

der Praxis ist aber nachweisbar festgest« 11t. daß

auch größere und große Kassen die ges ten

tfwendungen einschließlich d«r*s Verwaltun«gs-
kostenanteils der anfordernden Kasse* erstatten

Hs ist daher erfreulich, daß sich anerkannte

ssenpraktiker hierüber bereits zu dieser Streit-
*

f^c geäußert haben. In Nr. 20 „Deutsche

ankenkasse* vom 14. Mai 1025, Spalte 368,

rt E. Rieger-Berlin b< i ehr Besprechung de i

Literatur, daß der eingangs erwähnte Stand¬

punkt des HVA. in H. in der Praxis nicht ge¬

teilt werde und daß das RAM. sich sogar dahin

ausgesprochen habe, daß den aushelfenden

Kassen der Verwaltungskostenanteil zu er¬

statten sei. Und das ist durchaus richtig. Ob¬

wohl die OKK. St. die OKK. H. hierauf auf¬

merksam machte, behielt die OKK. H. ihren

Standpunkt bei. Sie dürfte damit allein auf

weiter Flur bleiben. Bei Beachtung der §§ 210

bis 222 RVO. ergibt sich, daß nach diesem

Gesetz die Kassen auf Gegenseitigkeit abge¬
stimmt sind. Sie erhalten von keiner Seite Er¬

satz. Anders dagegen für Aufwendungen aus

dem RVG. Hier werden den Kassen nicht nur

die» tatsächlichen Aufwendungen, sondern auch

ein gewisser Teil der Kosten für die Arbeit er¬

setzt. Wenn nun die Kasse, die die Arbeit ge¬

habt hat, nach der Ansicht des HVA. H. nur

die tatsächlich verausgabten Beträge erhalten

soll, dagegen die Kasse, die lediglich die bereits

errechneten und beglichenen Beträge bei der

nächsten Abrechnung dem VA. neu in Rech¬

nung stellt, dafür die Entschädigung erhält, so

ist das vom Standpunkt der Gerechtigkeit zu

verwerfen. Die Kasse hat doch durchaus

keinen Schaden, wenn sie der aushelfenden

Kasse auch die Verwaltungskosten erstattet,

denn sie kann doch auch diese Beträge dem

VA. in Rechnung stellen und hat sie auch ver¬

gütet zu erhalten. Der Grundsatz: Der Arbeit

auch der Lohn, muß auch hier gewahrt bleiben.

Der Apothekerrabatt
soll gleichfalls bei der Abrechnung berück¬

sichtigt werden. Dazu kommt aber der 10 pro-

zentige Kostenanteil, den auch die Zugeteilten

nach § 25 des Gesetzes vom 30. Oktober 1023

zu tragen haben. Vielfach dürften hier Zweifel

entstehen. Es sei deshalb an dieser Stelle her¬

vorgehoben, daß auch hierfür in erster Linie

die Bestimmungen der Kassensatzung maß¬

gebend sind, die sinngemäß stets auf dir Zu¬

geteilten angewendet werden müssen.

Durch die* Ausführungsbestimmungen zu der

neuen Arzneitaxe ist mit Wirkung vom

I. Januar 1925 der Apothekerrabatt einheitlich

auf 7 Proz. fistgesetzt worden; die rabattfre iV

Grenze beträgt nur noch 25 Mk. Für die Auf¬

stellung der Kostennachweise sind daher diese

Bestimmungen zu berücksichtigen, außerdem ist

aber noch ein anderes Moment zu berücksich¬

tigen. \Xrenn nämlich die Kasse mit den ört-

lichen Apothekern günstigere Abmachungen

getroffen hat, dergestalt, daß z. B. die Apothe¬
ken eines Ort«es d<-r Kasse» 10 Proz. Rezeptur¬
rabatt gewähren, so gelten diese Abmachungen

auch für Rechnungen über ArzneihVfei ungen

für Zugeteilte. Dieser 10 prozentige Rabatt ist

auf d«n Kosh nnachweis sichtbar zu vermerken

und von der Gesamtsumme abzusetzen. An¬

dernfalls verbleibt es bei der oben mitgeteilten

Bestimmung.
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Nach dem $ 25 des Gesetzes vom 30. Ok-

ber 1923 haben di«- Kassenmitglieder in allen

ahn in Proz. zu den Kost«»n für Arznei«en und

Heilmittel selbst zu tragen. Diese Bestimmung

leichfalls für Zugeteilte, aber stets nur

nach der in der Satzung festgelegten Form*

Hat ehe* Kasse /. B. in ihrer Satzung diese Be¬

stimmung festgelegt und hinzugefügt, daß der

Kostenanteil dann • rlassen wird, wenn <i«-r Arzt

das Rezept mit der Bezeichnung „cito" oder

„«dringend" -.ersehen hat, so gilt das naturge¬

mäß auch für Rezepte der Zugeteilte Es ist

aber dann bei der Abrechnung zu beachten,

daß diese Rezepte im Kostennachweis beson¬

ders vermerkt werden. Zweckmäßig dürfte es

sein, im Kopf des Kost« nnnchwe-ises neben der

Rubrik „Arzneien" eine andere Rubrik mit dem

Vermerk zu versehen: „Arzneien mit Kosten-

ant« il", „Arzneien ohne Kostenanteil". Z\

Schluß wäre* noch zu bemerken, daß Koste

nachweise stets in zweifacher Ausfertigung
einzureichen sind. Es empfiehlt sich aber, eine

dritte Ausfertigung als Beleg für die Ka!

zurückzubehalten, um bei etwaigen Beansta

düngen seitens der Versorgungsämter im Bil

zu sein.

Mit vorstehenden Ausführungen glaube ich

die wesentlichsten Bestimmungen der RV<

skizziert zu haben. Es gäbe noch eine Reihe

kleinerer, dabei aber nicht minder wichtig

Bestimmungen zu erörtern, doch dürft«* das

Rahmen eines Aufsatzes wohl zu weit führen

Verwaltung.
Arznei und Heilmittel. Mit zu den wich¬

tigst- n Kapiteln d<es zweiten Buches der RY* >.

rechnet der Abschnitt IL eler von der „Kranken¬
hilfe" spricht Krankenhilfe ist Versorgung mit

Krankenpflege und Krankengeld $ 182 RVO.

Nr. 1 sagt ober die- Krankenpflege», daß sie*

„ärztliche Behandlung und Versorgung mit

Arznei sowie» Brillen, Bruchbändern und an¬

deren kleineren Heilmitteln" umfaßt, und

spricht so klar und deutlich aus, was der Ver¬

sicherte im Krankheitsfalle als erstes zu be¬

anspruchen hat. Trotzdem gab es von jeher
und gibt t s noch heute Streitigkeiten über die

angeführte < ies«j tzesbestimmung, besonders über

di«* Begriffe „Arznei" und „kleinere Heümittel".

„Arznei ist schlechthin alles, was vorn Arzt«*

zur Linderung oder Behebung eines krank¬

haften Zustandes verordnet und in flüssiger,
pulverisierter oder Salbenform von den Ap«o-
theken abgegeben wir«xL Dabei ist di«- Kasse*

zur Zahlung von Spezialpräparaten nicht ver¬

pflichtet, sobald gleichwertige billigere Mittel

vorhanden sind, ebenso kann si«* nicht zur

Uebernahm« allgemein nicht anerkannter und

nicht genügend erprobter Heilmittel angehalten
werden und sie braucht endlich rieht so¬

genannte Nährmittel zu übernehmen, di*- ledig¬
lich zur Erhaltung dei Gesun«dheit und /"in

Schutze gegen Erkrankung verordnet sind,
denen aber eine unmittelbare Heilwirkung nicht

zukommt (Sä<:hs. LVA. I. 7. 16), Jrd<> andere

verordnete ArzneL ob Mischung oder Fertig¬
fabrikat, ist in jeder Höhe und ohne geldlich«
Höchstgrenze zu zahlen, doch steht es den

Kassen hei, durch Satzungsbestimmung die

Mitgli« einen Anteil in Höhe von 10 Prozent
ehr K«osten tragen zu lassen.

Neben „Arznei" sind „Brillen, Bruchbander
und andere kleinere Heilmittel" u gewahren.
Dabei ist für kleinere Heilmittel in § 193 Abs. 1

KW
. stimmt, daß die K nsat

Hiid ' fi si ! ;tse1 V
di innbestimmung iben viele K
( ht, w«j nn auch die Höhe de s

- s sehr v« rs« a ist. Durch die

Z ssung .

Ii. ilh n. Brue ler u n d

.

"

ist nat iß vie I
. die

cht tstanden Ki« 1>»

noch), aue i un i Bi u<

die kl. i l< hh n sind. Dem
ist (RVA. 8. 11.: O K. - I l). B

können zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
unbedingt nötig sein, daß der Versicherte ohne

sie nicht imstande ist, zu arbeiten, und mit d.

Augenblick, zu dem er das eäne oder das and

Mittel besitzt, seine Tätigkeit ohne Verz

fortsetzt. Unter „kleineren Heilmitteln" sind

solche zu verstehen, deren Kosten eine nicht

allzu hoch bemessene Summe erreichen. Bad«

sind kleinere Heilmittel, sie brauchen nur bi

zum satzungsmäßigen Höchstbetrage gezahlt /<«

werden; für Bestrahlungen aller Art (Röntgen-,

Quarz-, Radium-, Höhensonnebestrahlunge i >

gilt in der Regel das gleiche, doch sind

unter Umständen der ärztlichen Behandlung zu

zurechnen. Um den Kassen Gelegenheit
geben, auch zu den nicht unter $ 182 Nr. I

RVO. fallende n „größeren Heilmitteln" Z

schüsse zu gewähren, wurde in $ 103 Abs

alter Fassung eine^ diesbezügliche Kannbesti

mung aufgenommen. Dadurch, daß diese I

Stimmung in $ 193 RVO. neuer Fassung nie 1

angeführt ist, ist sie nicht beseitigt. Sie best*

vielmehr auch jetzt noch weiter. Danach d

die Kasse- bis zu dem in der Satzung fest

setzten Höchstbetrage Zuschüsse zu gl

ren Heilmitteln geben (Stützapparate usw.). /

Zahlung von Zahnersatz sind die Krank'

kassen an und für sich nicht verpflichtet, imm«

hin wird auch hier in den meisten Fidlen d

in Frage kommende Zuschuß für größere H

mittel gewährt werden. Einen Rechtsanspru
auf den Zuschuß kann k« in Mitglied aus eil

entsprechenden Satzungsbestimmung 1 erleit

ebenso kann die Satzung nicht bestimmen, d

jedem Mitgliede der Zuschuß gezahlt werden

muß. Die» Gewährung muß vielmehr ausschli«

lieh dem Ermessen des Kassenvorstande s

I ssen bleiben (RVA. II. 1. 15, A. N. 15, 3

RVA. 23. 5. 16, A. X. lü, 625).
L. Iii d, Kaiserslaut»

Zwangsbeitreibung und (<« ichäftsaufsi«

Nach dei Vorschrift d< > ?. 28 dei RVO. hal

Beitragsrückstände das Vorzugsrecht d

Nr. 1 der Konku (KÖ.). Da der K<

kursverwaltei Vorn • Kte i i< ht von Amts w

;
rn nur auf Antrag zu berü< btige

müs! n di« Forderungen innerhal der

meldefrisl ngezeigt werd«. Während

I). des Konkursverfahrens dürfen £

ui d Zw s\ <>. n /



Konkursgläubiger weder in das zur Konkurs¬

masse gehörige, noch in das sonstige Vermögen
des Schuldners stattfinden. War dagegen das

ZwangsbeitreiDungsverfahren bei der Eröffnung
des Konkursverfahrens schon bis zur Pfändung

durchgeführt, dann hat der Versicherungsträger
als Gläubiger ein Pfandrecht erworben und ist

abgesondert zu befriedigen, wenn er darauf An¬

spruch erhebt. Um die vorübergehend zahlungs¬

unfähig gewordenen Schuldner vor den schwe¬

ren Folgen eines Konkurses möglichst zu be¬

wahren, ist die Bekanntmachung über die Ge¬

schäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses

vom 14. Dezember 1916 (RGBl. S. 1363) erlassen

worden. Während der Dauer der Geschäfts¬

aufsicht darf das Konkursverfahren über das

Vermögen d«?s Schuldners nicht eröffnet wer¬

den. Die vorhandenen Mittel sind zur Befriedi¬

gung der Gläubiger zu verwenden, soweit sie

nicht zur Fortführung des Geschäfts und einer

bescheidener Lebensführung des Schuldners

und seiner Familie dienen. Die Reihenfolge der

Befriedigung bestimmt die Aufsichtsperson
unter Berücksichtigung der Vorschriften der

KO.; Abweichungen sind nur mit Zustimmung
des Gerichts zulässig. Arreste und Zwangsvoll¬
streckungen in das Vermögen des Schuldners

dürfen während der Geschäftsaufsicht im allge¬
meinen nicht vorgenommen werden. Von dieser

Beschränkung sind aber gemäß § 13 der Be¬

kanntmachung die im § 61 Nr. 1 bis 5 der KO.

bezeichneten und die ihnen gesetzlich gleich¬
gestellten Gläubiger wegen ihrer bevorrech¬

tigten Forderungen ausgenommen. Die Ver¬

sicherungsträger können demzufolge die

Zwangsbeitreibung von Beitragsrückständen
auch gegen solche Schuldner durchführen, über

deren Vermögen die Geschäftsaufsicht verhängt
worden ist. Die Weigerung einiger Voll¬

streckungsbehörden, das Beitreibungsverfeihren

gegen derartige Beitragsschuldner fortzusetzen,

ist unberechtigt. Wz.

Angestellte und Beamte.

Fine Reichskonferenz der Angestellten der

Sozialversicherungsträger beruft der Zentral¬

verband der Angestellten zu Sonntag, den

11. Oktober 1925, vormittags %9 Uhr, nach

Rudolstadt ein. Als Tagesordnung ist vorge¬

sehen: 1. Der Kampf um das Dienstrecht;

1. Unsere Tarifbewegung; 3. Die Reform der

Sozialversicherung und die Angestellten; 4. Neu¬

wahl der Reichsfachausschüsse.

Zu dieser Tagung hat jede Gaufachgruppe
(Unterverbardsbezirk des Hauptverbandes deut¬

scher Krankenkassen) bis zu 1000 in der Sozial¬

versicherung beschäftigte Mitglieder einen Ver-

tie-ter, über 1000 Mitglieder zwei Vertreter und

über 2000 Mitglieder drei Vertreter zu ent¬

senden; außerdem nehmen die Reichsfachaus-

se hüsse der Angestellten der Sozialversiche-

rungsträger an den Verhandlungen teil. Dieser

Yertretungsmodus ist auf Beschluß der letzten

R«dchskonferenz der Krankenkassenangestellten
vom Reichsfachausschuß der Krankenkassen¬

angestellten im Einvernehmen mit dem Ver-

bandsvotStand endgültig festgesetzt worden.

Mitglieder, die auf eigene Kosten teilnehmen

wollen, sind als Gäste willkommen. Ueber die

Wahl der Delegierten geht den Gaufach-

gruppenleitungen noch besondere Information

i. Die Adressen der Gewählten sind bis zum

3. Oktober 1925 mitzuteilen. Die Gaufach¬

gruppenleitungen haben den Vertretern einen

Ausweis über ihre Wahl auszustellen. Ferner

haben alle Teilnehmer sich durch ihr Mitglieds¬
buch auszuweisen. Wegen Wohnungsbeschaf¬
fung können sich die Vertreter und die Gäste

an die Ortsgruppe Rudolstadt des ZdA., Otto

Mielitzer in Rudolstadt, Vorwerksgasse 6,

wenden.

Fortbildungskurse in Berlin. Die Ortsgruppe
Groß-Berlin des Zentralverbandes der Ange¬
stellten veranstaltet auch in diesem Jahre eine

Vortragsreihe zur beruflichen Fortbildung der

Krankenkassenangestellten. Zur Besprechung
stehen folgende Themen:

Leistungen der Krankenkassen. — Das

Zwangsbeitreibungsverfahren. — Die Haft¬

pflichtansprüche aus dem Bürgerlichen Ge¬

setzbuch und den Spezialgesetzen. — Arbeits¬

recht und Sozialgesetzgebung. — Aerzte und

Krankenkassen.

Vortragende sind die Herren Bauer, Cohn,

Gruber und Wasewitz. Die Vorlesungen werden

in der Aula des Köllnischen Gymnasiums, Insel¬

straße 2—5, am 1., 8., 15., 20., 27. Oktober und

3. November 1925, abends 7 Uhr, abgehalten.

Die Teilnehmerkarte kostet 4 Mk. Der verband

der Krankenkassen Berlins hat die Vorstände

der ihm angeschlossenen Krankenkassen er¬

sucht, die Hörergebühr für die Angestellten zu

tragen. Es wird eine zahlreiche Beteiligung be¬

sonders der jüngeren Angestellten erwartet.

Rechtsprechung.
/um B«egriff „Betriebsunfall" hat das Reichs¬

ei sicherungsamt folgende interessante Ent-

se heidungen gefällt:
I. Eine während der Betriebsarbeit einge-

tene vollendete Netzhautablösung ist nicht

i Folge l ines „Betriebsunfalles" anerkannt

Orden. Urteil des Reichsversicherungsamtes
\om 17. Juni 1924 Ia 36. 24. Mitteilungen des

RVA. 17. Bd. S. 57. Von der ärztlichen Wissen¬

schaft wird ein maßgebender Einfluß körper¬
licher Anstrengungen auf Netzhautablösungen
nicht anerkannt. (Zu vgl. Gutachten des Prof.

von Hippel vom 10. Dezember 1920 in der Be-

' utsgenossenschaft 1021, S. 76, und des Pro¬

fessors Dr. Krückmann vom 23. Juni 1921 in

den Entscheidungen und Mitteilungen des RVA

Bd. 15, S. 426 Nr. 52.)

2. Liegt ein „Unfall" bei dem Betriebe vor?

(Schreck ohne unmittelbare Körper-|Nerven-J
Schädigung.) Urteil des RVA. vom 31. Januar

1925 Ia 1819. 24. Mitteilungen des RVA. 17. Bd.,

S. 53. Ein Schreck allein genügt nicht für die

Annahme eines Betriebsunfalles. Es muß nach¬

gewiesen sein, daß der Betroffene infolge des

Erschreckens unmittelbar eine Schädigung des

Zentralnervensystems, etwa einen Nerven¬

schock davongetragen hat.

3. Liegt ein „Unfall" beim Betriebe vor (Er-
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trinken bei der Heimkehr von der Arbeit durch

I all in das Wasser von dem als Anlegestelle

«ler Arbettgeberin dienenden Ponton beim

Herankommen eines dem allgemeinen Verkehr

dienenden Dampfers)? Urteil des RVA. vom

Mai 1('24 Ia 1656. 23. Mitteilungen des RVA.

17. Bd., S. 50-

Die- Frage ist bejaht worden, weil der Ponton,

der die Anlegestelle bildet, Eigentum der Be¬

trieb'firma ist und die Anlegestelle insbesondere

für die jens«eits der Elbe wohnenden Arbeiter

als Zugang zur Werft und als Ausgang von ihr

nach 3«em Wasser hin dient. Unerheblich ist

nach der neueren Rechtsprechung des Reichs-

versi' h«-rungsnmte's, ob das Verhalten des Ver¬

unglückten unvernünftig war oder gegen all¬

gemeine Anordnung«» verstieß.

4. Die Augenverletzung eines Zechenarbeiters,

r sich aus dem Kalkbehälter der Zeche Kalk

zum Weißen seiner Wohnung in der Woh-

nungskolonie der Zeche entnahm, ist nicht als

„Unfall" bei dem Betriebe anerkannt worden.

Urteil des RVA. vom 21. Mai 1924 Ia 297. 24.

Mitteilungen des RVA., 17. Bd., S. 00. Die

Ablehnung erfolgte, weil es sich, wenn auch

mit Erlaubnis der Firma, doch vorwiegend um

eine- e igen wirtschaftliche Tätigkeit des Klägers
gehandelt habe*. Die Verpflichtung zur Repara¬
tur lag nicht de-r Zeche, sondern dem Kläger
als Wohnungsinhab* 1 ob. Anders wäre die

Sachlage- zu beurteilen gewesen, wenn es sich

um Arbeiterbaracken gehandelt hätte, die in

enger räumlich« Beziehung zu dem Betriebe

St«men und lediglich zur Unterbringung der

Arbeiter ohne ihre Familienangehörigen
dienen«

5. In dem Tode- eines auf einem Gute tätigen

Dachdeckers infolge Ofengaseinatmung in

einer Gutsbarncke, die er aus eigenem Antriebe

zum Ue-be •_ nacht«n benutzt hatte, ist ein „Un¬
fall" bei dem Betriebe» nicht erblickt worden.

Urteil des RVA. vom 26. August 1924 Ia 70.24.

Mitteilungen des RVA., 17. Bd., S. 61. Die

Uebernachtung geschah nicht im Interesse des

Betriebes auf dem Gute. Das Uebernachten

auf dem Gute- war vertraglich nicht vorgesehen.
Es blieb dem Verunglückten überlassen, ob er

nach der Arbeit entweder mit dem Fahrrade

zurückkehren oder in R. oder in der Nachbar¬

schaft übernachter \ wollte.

6. Der 1 od eines Arbeiters, der auf einem

Betriebswege in den Bereich von Straßen«

kämpfen hei politischen Unruhen gekommen
und durch «ine* Kugel getötet worden war, ist

als „Unfair bei dem Betriebe anerkannt wor¬

den. Urteil des RVA. vom 2. Oktober 1924 Ia

583. 24. Mitteilungen des RVA., 17. Bd., S. 62.

7. Die anläßlich eines aus der Betriebstätig¬

keit erwachsenen Streites mit einem Mitarbeiter

erfolgte Tötung eines Arbeiters ist als „Unfall"
bei dem Betriebe anerkannt worden. Urteil des

RVA. vom 6. Dezember 1924 Ia 782. 24. Mit¬

teilungen des RVA., 17. Bd., S. 63. Der Schutz

der Unfallversicherung erstreckt sich nicht nur

auf die dem Betriebe eigentümlichen Gefahren,

sondern auf alle Gefahren, denen der Ver¬

sicherte durch seine Tätigkeit im Betrieb aus¬

gesetzt ist. Daß die Gefahr, der der Ver¬

storbene erlegen ist, keine dem Betriebe eigen¬
tümliche war, ist für die Annahme eines Be¬

triebsunfalles gleichgültig.
8. Unfall eines Arbeiters bei Erwärmen des

mitgebrachten Mittagessens in einer dazu vor¬

handenen Einrichtung des Fabrikbetriebs als

„Betriebsunfall". Entsch. des Sachs. Landes¬

versicherungsamtes vom 23. Juni 1923 (Grunds.

Entsch.). Mitteilungen des RVA., 17. Bd., S. 65.

Der Schutz der Versicherung erstreckt sich

nicht bloß auf die Verrichtung der dem Ar¬

beiter zugewiesenen Betriebstätigkeit, sondern

auf seinen ganzen regelmäßigen Aufenthalt an

der Betriebsstätte während der Betriebszeit.

9. Anstreicherarbeiten am Wohnhaus des Fa¬

brikbesitzers als Teil des Fabrikbetriebs. Entsch.

des RVA. vom 8. September 1924 I B. 25. 23.

Mitteilungen des RVA., 17. Bd., S. 67. Die An¬

streicherarbeiten sind während der Zeit des Ar¬

beitsmangels sowohl am Fabrikgebäude wie

an dem in unmittelbarer Nähe auf der Betriebs¬

stätte gelegenen Wohnhaus ausschließlich von

ständigen Fabrikarbeitern für den Fabrikbesitzer

ausgeführt worden. Sie stellten unter diesen

Umständen ein einheitliches Ganzes dar, das

in seiner Gesamtheit wegen seiner engen Zu¬

sammenhänge mit dem Fabrikbetriebe diesem

als Bestandteil (§§ 539, 631 der RVO.) zuzu¬

rechnen ist.

10. Unfall eines festangestellten Lehrers im

landwirtschaftlichen Betriebe seines Bruders

als „Betriebsunfall" anerkannt. Urteil des RVA.

vom 15. Dezember 1023 Ia 841. 22. Mitteilun¬

gen des RVA., 17. Bd., S. 131. Das Reichsver¬

sicherungsamt erkennt an, daß der Lehrer St.

während seiner Osterferien sich als „Arbeiter"
ernsthaft in der Landwirtschaft seines Bruders

betätigt habe, und auch die soziale Stellung
desselben als festang«estellter Lehrer unter den

veränderten Verhä Itnissen der Nachkriegszeit
dieser Auffassung nicht entgegenstehe.

Literatur.
Der Kleine Brockhaus. Verlag F. A. Brock¬

haus. Leipzig. — Die zweite Lieferung liegt

uns vor. Wie zeitgemäß der Kleine Brockhaus

»st. zeigen z. B. die beiden Tafeln Leibes¬

übungen Die fünf ITextbogen der zweiten

Lieferung bringen das Ende des ..Bolschewis¬

mus' und schließen mit dem Stichwort

. Druek"; sie umfassen über 300 Textbüder und

rtvol Uebersichten, wie Botanik. Buch¬

haltung. Chemische Elemente: sie alle be-

is< n, daß der Kleine Brockhaus ein wert¬

volles Hilfsmittel ist, das alle in unserer Zeit

erforderlichen Kenntnisse in nutzbarer ge¬

drängtesten Form vereinigt. Was di«* erste

Lieferung versprochen hat, halt die zweite»; wir

können unsern Lesern nur empfehlen, sich d

finanziellen Vorteile der Subskription nicht

entgegen zu lassen, die bald geschlossen wer¬

den soll. Jeder Buchhändler gibt dnrühe r

näheren Bescheid. Nebenbei weisen wir auch

: «las Preisausschreiben hin, das allen Su

skribenten des Kleinen Brockhaus offensteht
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4wertvolleBücher
für die Beamten und Angestellten der Versicherungsträger

OEFLERS GESCHÄFTSHANDBUCH
(Die kaufmännische Praxis)

In diesem Werke, von dem nahezu 300 000 Stück verkauft sind, findet

man in übersichtlicher Anordnung und leichtverständlicher Fassung alles,

was der im Wirtschaftsleben Stehende braucht

Das Werk enthält eine vollständige Anleitung zur einfachen, doppelten,
amerikanischen und Karten-Buchführung einschließlich des Abschlusses

und mit Darstellung aller in Betracht kommenden Bücher, Unterweisung

im kaufmännischen Rechnen, im Briefwechsel in den Kontorarbeiten, im

Werbewesen usw. Ferner gibt es ausfuhrliche Auskunft über Geld-, Bank-

und Bcrsenwesen, über kaufmännische und gewerbliche Rechtskunde, über

Mahn-, Klage- und Konkursverfahren u.a.m. Preis 5.50 M.

DAS REINE AMTSDEUTSCH

Ein Buch wider das Beamtendeutsch

von Dr. W. Bloch und Dr. Joh. Rohr

mit Beispielen und Erläuterungen veralteter und neuzeitlicher Schreibweise

und 12 heiteren Bildern. Preis 4.— M.

Einem tiefgehenden Bedürfnis entspricht die kürzlich erschienene Schrift

DIE RICHTIGE ZEICHENSETZUNG IM DEUTSCHEN

von Dr. Johannes Rohr

Sind Sie bei der Zeichensetzung noch niemals in Zweifel geraten? Wir

glauben doch. Hier wird Ihnen in klarer, gemeinverständlicher Weise ge¬

zeigt, wie Sie die Zeichen richtig anwenden sollen. Aber nicht in lang¬

weiligen Paragraphen, sondern durch frisch-fröhliche, dem Leben entnommene

Beispiele. Eine Tafelübersicht erhöht die Brauchbarkeit der Schrift. 0.60 M.

Um die deutsche Sprache gründlich und doch leicht zu erlernen, empfehlen wir

DIE DEUTSCHE SPRACHLEHRE
von Dr. Johannes Rohr

Sprachlehren gibt es genug. Aber fast keine deutsche, d. h. vom Stand¬

punkt der deutschen Sprache geschriebene. Fast alle haben sie die

lateinische Zwangsjacke an. In diesem Buche wird die deutsche Sprache

planmäßig dargestellt, ohne Paragraphen und Ziffernlawinen. Nichts Schul¬

mäßiges, sondern Beispiele und Gegenüberstellungen von Falschem und

Richtigem geben die nötige Klarheit. Ein Lehrbuch, in dem man mit

Vergnügen liest und dabei spielend lernt. Nichts ist vergessen worden.

Von der Entstehung des Lautes bis zum Stil sehen Sie die deutsche

Sprache in greifbarer Klarheit vor sich. Ein Werk, das jeder gebrauchen
kann. 288 Seiten stark, in Halbleinen geschmackvoll gebunden. Preis 4.— M.

VerlagsgesellschaftdeutscherKrankenkassenm.b.H.
Berlin-Charlottenburg, Berliner Straße 137
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ber Stet^^erftc^erungöorDnung
in ber gaffung

vom I5.i2.24 nebrt njachtraci(tKeid)!$gcfeeMatt -ttr.30-0.17.7.25

betr. 2. 0)efefc übet* Jwtocntngen in fcer UnfaUverftcfternm) t?. 11.

7. J'> rcrbunteu niit einer allgemeinen 3nf)att6ubcr|td)t uno einem

umtainiietcben, fcrafalttc; ausgearbeiteten ^ttd)rücrterver_etd)ni£

.ftvfflf batiMidw -tafd.emei-.nat, (s.art.leinenetnb.mb (jergefieüt aus gutem,

jabem 'X.ünnbrucfpapier

»nerjuaepreie für bie £Witglieber beö 3ei.trah>crbanbet. ber 2.nacitcUtet., fall*

btreft ren nn* bejoaen: :i 9?_arf, töcrma.prciä 5 sföarf. ©ie greife fmb

ff bemenen, t>a$ bit -Anfd.aff.mg biefe* _5uchc6 für jebermann meglicr) ift

"^erlagecjefeUfcbaft bc.iffd)ei. .foanfrnfajfen m.b.fy.
3*>«rlim£h4r(ottcnburci, '"Berliner @trape 137

15.
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Ihre Pflicht ist es,
fiir Ihr Alter und Ihre Familie zu sorgen!

Sie liehen sich einen Zuschuß zu den Leistungen der An^estellten-

rersioherung und inderer Pensiunseiurichtun^en durch den Beitritt zur

IViisiouska

dem Zentralverbände* derAn«estel I teil

Se »mi Sit- Bicb Ihrer Verantwortung gegen sich selbst und Ihre Familie

bewußt Sftumeo Sie nicht langer; jeder Tag bedeutet einen Gewinn

rür Sie und Ihro Familienangehörigen.

Werden Sie sofort Mitglied!

Aufnahmepapiere und jede gewünschte Auakunft erhalten Sie bei Ihrer Ortsgruppe
oder ron der

Ilaiiptgeseliliftsstelle des Zentralverbandes der Angestellten,
Berlin SO 20, Oranienstraße 40 41


